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Straßburg, 10. April 2002

Elektroschrott: EP auf Konfrontationskurs zum Ministerrat

Wegwerfverbot und individuelle Finanzierung der Hersteller sollen umweltgerechten Umgang mit Elektroaltgeräten sichern / Ministerrat in Europa isoliert

Das Europäische Parlament hat heute Mittag in zweiter Lesung erhebliche Änderungen an dem Vorschlag des Ministerrats zu den EU-Richtlinienvorschlägen über Elektro- und Elektronikaltgeräte sowie den in den Geräten enthaltenen gefährlichen Substanzen verabschiedet und ist damit den Vorschlägen von Karl-Heinz Florenz (CDU), Berichterstatter des Europäischen Parlaments, gefolgt. Damit hat sich das Europäische Parlament - massiv unterstützt durch eine außergewöhnliche Koalition aus Verbraucher-  und Umweltverbänden, Industrie und Handel sowie der Europäischen Kommission - auf Konfrontationskurs zum Rat begeben. Ein Vermittlungsverfahren zwischen den beiden gesetzgebenden Institutionen ist nun unausweichlich.

Alle Fraktionen stimmten darüber ein, einen wesentlichen Fortschritt für den Umweltschutz gegenüber der Position des Rats erwirkt zu haben. Besonders hervorgehoben wurde Florenz' Vorschlag, ab 2005 ein Wegwerfverbot für Altgeräte einzuführen, um einen Anreiz für die Verbraucher zu schaffen, Altgeräte nicht mehr über den Hausmüll zu entsorgen, sondern sie bei den dafür vorgesehenen Einrichtungen abzugeben. Ferner sollen die Mitgliedstaaten bis Ende 2005 die Sammlung von mindestens 6 Kilogramm pro Einwohner nachweisen müssen, um der Kommission ein Instrument bei eventuellen Vertragsverletzungen an die Hand zu geben. "Wenn das Wegwerfverbot zum Erfolg führt, wird man später vielleicht auf eine solche Nachweisquote verzichten können", so der CDU-Umweltexperte. Der Ministerrat hingegen hatte lediglich eine für die Mitgliedstaaten unverbindliche Sammelquote von 4 Kilogramm pro Einwohner vorgeschlagen, obwohl in der EU bereits heute jährlich 14 Kilogramm pro Kopf anfallen und selbst die Kommission bis 2012 eine Verdoppelung prognostiziert. Florenz im Vorfeld der Abstimmung: "Die Richtlinie schreibt Recyclingquoten von bis zu 75% des Gewichts von Altgeräten vor. Was nutzten uns und der Umwelt aber diese Quoten, wenn wir nur einen Bruchteil der jährlich über 6 Millionen Tonnen Elektroschrott der Verwertung zuführen? Eine umfassende Sammlung ist unabdingbare Voraussetzung zur Vermeidung von Abfällen, die Schadstoffe wie Blei, Kadmium und Quecksilber enthalten." 

Auch hinsichtlich der Finanzierung der Entsorgung von Geräten, die künftig auf den Markt kommen, folgt das Parlament der Ansicht des Berichterstatters, dass die individuelle Finanzierungsverantwortung der Hersteller gestärkt werden müsse. Kleine und mittlere Unternehmen sollen jedoch kollektiv finanzieren können. Die Hersteller müssen ferner Garantien für die Finanzierung der Entsorgung abgeben (z.B. Abschluss einer Versicherung), bevor sie ein Produkt in Verkehr bringen. So soll verhindert werden, dass Produzenten Altgeräte solcher Hersteller mitfinanzieren müssen, die vom Markt verschwunden sind (sog. Waisen- und namenlose Altgeräte). 

Der Altbestand ('historischer Abfall') wird von den Herstellern generell kollektiv finanziert werden. Für eine Übergangsperiode von maximal 10 Jahren kann der Hersteller auf freiwilliger Basis dem Verbraucher die Entsorgungskosten des historischen Abfalls beim Kauf eines neuen Gerätes ausweisen ("visible fee"). Auch zu diesem Punkt äußerte sich EU-Umweltkommissarin Margot Wallström positiv. Ob die Hersteller den Elektroschrott kollektiv und/oder individuell sammeln, behandeln und verwerten, bleibt ihnen überlassen.

In einer wichtigen Frage folgte das Parlament nicht dem Berichterstatter, sondern dem Ministerrat, der vorgeschlagen hatte, dass die Hersteller die Entsorgung "mindestens" ab kommunaler oder regionaler Sammelstelle finanzieren. Florenz hatte hingegen vorgeschlagen, dass der Hersteller generell erst ab Sammelstelle bezahlt, um einheitliche Wettbewerbsbedingungen im europäischen Binnenmarkt zu haben. Jetzt kann aber jeder Mitgliedstaat für sich entscheiden, ob der Hersteller die Sammlung ab Haustür oder ab Sammelstelle bezahlt.

Für Rückfragen und Interviews steht Ihnen Herr Florenz gerne zur Verfügung.
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